
 

BERATUNGSERGEBNIS Sitzungstag: Bearbeitungsvermerk 
   Einstimmig     lt. Beschlussvorschlag     abweichender Beschluss (s. Anlage) 
                                                                                           

Datum Handzeichen 

    mit Stimmenmehrheit               Ja-Stimmen            Nein-Stimmen          Enthalt. 
 

 

 
Beschlussvorlage 
 

Amt: 605 
Misic 

Datum: 29.01.2020 Az.: 60/605 
Lau/Mi 

Drucksache Nr.: 21/2020 

 

Beratungsfolge Termin Beratung Kennung Abstimmung 

Gemeinderat 17.02.2020 beschließend öffentlich  
 

Beteiligungsvermerke 
 

Amt       

Handzeichen       
 

Eingangsvermerke 
 

Oberbürgermeister Erster Bürgermeister Bürgermeister Haupt- und Personalamt 
Abt. 10/101 

Kämmerei Rechts- und 
Ordnungsamt 

      
 

Betreff: 
 

 

Umgestaltung der Ortsmitte Sulz 
 
- Vergabe der Erd-, Straßen-, Pflaster- und Kanalisationsbauarbeiten 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 

 

Die Firma Lässle aus Schwanau wird aufgrund ihres Angebots vom 16.01.2019 be-
auftragt, die erforderlichen Erd-, Straßen-, Pflaster- und Kanalisationsbauarbeiten im 
Zuge der Maßnahme „Umgestaltung der Ortsmitte Sulz“ durchzuführen. 
 
Die Auftragssumme beträgt einschließlich 19% MwSt.: 888.470,86 EUR 
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Sachdarstellung: 
 
Allgemein: 
 
Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 30.09.2019 wurde, vorbehaltlich der Zustimmung der 
Kirche, der Entwurfsplanung des Architekturbüros Henne-Korn aus Freiburg zugestimmt und der vor-
gestellte Entwurf zur Ausführung freigegeben. Die abschließende Abstimmung mit der Kirche und der 
Ortsverwaltung Sulz ist erfolgt und eine Genehmigung der Planung durch die Kirchenvertreter liegt 
vor. 
 
Der Ortsmittelpunkt von Sulz wird im Kreuzungsbereich von Heitergaß, Lahrer Straße, Waldstraße 
und Zum Bühl neu gestaltet. Vor der Kirche wird das Niveau bis ca. 1,60m angehoben und mit einer 
natursteinverkleideten Beton-Stützmauer abgefangen. In der Kreisstraße 5352 werden neue Entwäs-
serungskanäle verlegt, der Querschnitt der Kreisstraße reduziert, die Gehwege verbreitert und die 
Gehweg- und Straßenflächen südlich mit Betonpflaster belegt.  
 
 
Ausschreibung/ Submission: 
 
Die Maßnahme war am 10.12.2019 öffentlich ausgeschrieben worden. 
 
11 Baufirmen hatten die Angebotsunterlagen angefordert. Zum Submissionstermin am 16.01.2020 
lagen 4 Angebote vor. Nach der Prüfung der formellen Kriterien musste 1 Bieter ausgeschlossen 
werden. 
 
Das Submissionsergebnis mit den nachgerechneten Angebotsendsummen, nach Prüfung und Wer-
tung, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 
 

Rang Firma Angebotssumme (EUR, brutto) nach Prüfung 

1 Lässle, Straßen- und Pflasterbau    888.470,86 

2 Bieter 2    987.260,52 

3 Bieter 1 1.278.648,10 

 
Die Firma Lässle, Straßen- und Pflasterbau aus Schwanau hat nach Prüfung und Wertung das preis-
günstigste Angebot abgegeben. 
 
Es wird demnach vorgeschlagen, der Firma Lässle, Straßen- und Pflasterbau den Auftrag zu erteilen. 
 
Die Auftragssumme beträgt brutto, einschließlich 19% MwSt: 888.470,86 EUR. 
 
 
Mittelverfügung: 
 
Für die Durchführung der Erd-, Straßen- und Pflasterbauarbeiten stehen die Mittel im Haushaltsjahr 
2020 auf dem Investitionsauftrag I5410702000 zur Verfügung. 
 
Für die Durchführung der Kanalisationsbauarbeiten stehen die Mittel im Haushaltsjahr 2020 auf dem 
Investitionsauftrag I31007020019 zur Verfügung. 
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Ausführungszeitraum: 
 
Die Erd-, Straßen-, Pflaster- und Kanalisationsbauarbeiten sollen in der Zeit von 02.03.2020 bis 
31.08.2020 ausgeführt werden. 
 
 
 
 
 
Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag der Verwaltung zuzustimmen 
 
 
 
 
 
Tilman Petters                                                Udo Lau 

 
Hinweis: 
 
Die Mitglieder des Gremiums werden gebeten, die Frage der Befangenheit selbst zu prüfen und dem Vorsitzenden das Ergebnis mitzuteilen. Ein 
befangenes Mitglied hat in der öffentlichen Sitzung den Verhandlungstisch, in der nichtöffentlichen Sitzung den Beratungsraum zu verlassen. 
Einzelheiten sind dem § 18 Abs. 1 – 5 Gemeindeordnung zu entnehmen. 

 
 
 

 




